Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
/33 Bilirgeramt 33/057/2026

Dringlichkeitsantrag Nr. 56/2026 der FDP: Verordnung zur Anderung der
Sperrzeitverordnung der Stadt Erlangen wahrend der FuRball-Weltmeisterschaft
2026

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Stadtrat 25.06.2026 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
Amt 31

. Antrag

1. Die Ausfiihrungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Dringlichkeitsantrag Nr. 56/2026 der FDP vom 22.06.2026 (Anhang) ist damit bearbeitet.

. Begriindung

1. Derzeitige Genehmigungspraxis/Rechtliche Rahmenbedingungen

Anlasslich grofRer FuRball-Wettbewerbe ist es mittlerweile tiblich geworden, dass Gaststatten Fuliball-
spiele der deutschen Nationalmannschaft im Aulenbereich tibertragen. Bei den vergangenen Welt- und
Europameisterschaften gentigte hierzu eine formlose Anzeige bei der Ordnungsbehérde soweit die Uber-
tragung im Rahmen des (iblichen Gaststattenbetriebes stattfand. Den Gaststatten wurde in diesen Fallen
die Anzeige bestatigt und Auflagen mitgeteilt, die bei der Ubertragung einzuhalten waren. GréRere For-
mate wurden als Veranstaltungi.S.d. Art. 19 LStVG bewertet und nach Priifung der erforderlichen Sicher-
heitskonzepte als 6ffentliches Vergniigen verbeschieden. Die Spiele der vergangenen Meisterschaften
fanden regelhaft auRerhalb der Sperrzeiten statt.

Die Sperrzeit fiir dauerhafte Gaststattenbetriebe auf Freiflachen ist gem. § 3 Abs. 2 der Sperrzeitverord-
nung auf 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr festgesetzt. Bei der WM 2026 finden die Spiele wegen der Zeitverschie-
bungin den spaten Abendstunden statt. Durch den Anstol’ der Spiele mit deutscher Beteiligung um 22
Uhr, 22:30 Uhr oder 23:00 Uhr findet die Spieliibertragung bis weit in die Sperrzeit hinein statt. Im Falle
einer Verlangerung und eines ElfmeterschieBens endet die Ubertragung im spatesten Fall erst um ca.
01:00 Uhr nachts, mithin drei Stunden nach Beginn der immissionsschutzrechtlichen Nachtzeit. Damit ist
fir den Betrieb der Gaststatte wahrend der Ubertragung eine Sperrzeitkiirzung erforderlich.

Bei Vorliegen eines offentlichen Beduirfnisses oder besonderer ortlicher Verhaltnisse kann nach der der-
zeitigen Fassung der Sperrzeitverordnung fiir dauerhafte Gaststattenbetriebe befristet und widerruflich
abweichend die Sperrzeit nur freitags, samstags und vor gesetzlichen Feiertagen in der Regel auf 24.00
Uhr verkirzt werden (§ 4 Abs. 1 Nr. 2). Etwas anderes gilt fiir 6ffentliche Vergniligen i.S.d. Art. 19 LStVG.
Bei Vorliegen eines 6ffentlichen Bedurfnisses kann gemafl § 4 Abs. 2 S. 1 der Sperrzeitverordnung fiir ein-
zelne Tage die Sperrzeit befristet und widerruflich abweichend von § 3 Abs. 1 verkiirzt oder aufgehoben
werden.
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Beim Public Viewing handelt es sich um eine Veranstaltung gem. Art. 19 LStVG, die der Gastwirt dem
Grunde nach auf seiner konzessionierten Flache durchfiihren kann. Ob diese Veranstaltung genehmi-
gungsfahig ist oder die Anzeige unter Auflagen bestatigt werden kann, hangt von ihrer konkreten Gestal-
tung, der sicherheitsrechtlichen Bewertung und den Auswirkungen auf die Nachbarschaft ab. Fiir groRere
Public-Viewing-Veranstaltungen sind sicherheitsbehordliche Mindeststandards vorgegeben. Bei Veran-
staltungen, die nicht den Mafdstab grofier Public-Viewing-Events erreichen, soll gepriift werden, ob An-
ordnungen zur Sicherung der sicherheitsbehordlichen Mindeststandards sinnvoll oder geboten sind.

Hinsichtlich des Larmschutzes der Nachbarschaft hat die Bundesregierung die Verordnung liber den
Larmschutz bei offentlichen Fernsehdarbietungen im Freien liber die FuRRball-Weltmeisterschaft der Man-
ner 2026 (WM2026LarmSchV) erlassen, die bei der immissionsschutzrechtlichen Bewertung der Public-
Viewing-Veranstaltungen einen grofReren Spielraum einrdumt. Gleichwohl ist damit eine pauschale Zu-
[assigkeit der Public-Viewing-Veranstaltungen nicht vorgesehen. Vielmehr gilt folgendes:

~Anhand der konkreten Verhaltnisse vor Ort haben die ortlichen Behdrden das offentliche Interesse an
der Ubertragung der Spiele der FuRball-Weltmeisterschaft der Manner 2026 mit dem Schutzbediirfnis der
Nachbarschaft gegeniiber Larm abzuwagen. Sie miissen insbesondere den Schutz der Nachtruhe, die Ab-
stande von offentlichen Fernsehdarbietungen zur Wohnbebauung, technische und organisatorische
MaRnahmen zur Larmminderung sowie Umfang, Anzahl und Aufeinanderfolge der zugelassenen Ausnah-
men berticksichtigen.” (So das Bundesministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit, abzurufen unter https://www.bundesumweltministerium.de/fags/public-viewing-verord-

nung)

Anhand dieser Kriterien wurden in Erlangen bereits mehrere Public-Viewing-Veranstaltungen genehmigt.
Soweit moglich wurde eine bloRe Sperrzeitverkiirzung gewahrt. In anderen Fallen, also beispielsweise
bei Spielen unter der Woche, wurde die Durchflihrung eines &ffentlichen Vergniligens gemal3 Art. 19 LStVG
genehmigt. So ist dies auch im Fall des Unicums flir das am Donnerstag stattfindende Gruppenspiel ge-
schehen. Im weiteren Verlauf des Turniers wird das 6ffentliche Interesse an Public-Viewing-Veranstaltun-
gen immissionsschutzrechtlich noch hoher gewertet werden.

2. Stellungnahme zur beantragten Anderungsverordnung

Eine pauschale Verkiirzung der Sperrzeit auf 1:00 Uhr wiirde der oben genannten immissionsschutzrecht-
lichen Vorgabe widersprechen, jede Veranstaltung individuell zu bewerten. AuRerdem verstol3t die Rege-
lung gegen das VerhaltnismaRigkeitsgebot, da sie an samtlichen Spieltagen der FulRballweltmeister-
schaft 2026 jeglichen Gaststattenbetrieb bis 1:00 Uhr ermdglichen wiirde, unabhangig davon, ob iiber-
haupt ein FuRballspiel gezeigt wird. Aus Sicht der Verwaltung gibt es aufierdem kein Bediirfnis flr eine
solche gesetzliche Regelung, da es, wie oben ausgefiihrt, auch auf Grundlage des bestehenden Rechts
moglich ist, alle sicherheits- und immissionsschutzrechtlich vertretbaren Public-Viewings zu genehmi-
gen.

3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:

Sachkosten: € bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

Seite2von 3


https://www.bundesumweltministerium.de/faqs/public-viewing-verordnung
https://www.bundesumweltministerium.de/faqs/public-viewing-verordnung

sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
[] sind nicht vorhanden

X werden nicht bendtigt
[]

Anlagen: Antrag Nr. 56/2026

Ill. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang

Seite3von 3



	Datum
	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Text48
	Anlage

